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Liebe Studienanfängerinnen und Studienanfänger! 
 
Hier finden Sie vorab eine Übersicht über die gängigen Unterlagen, die Sie zur 
Immatrikulation einsenden müssen. Die für Sie zutreffende, endgültige Aufstellung der  
einzusenden Unterlagen finden Sie auf dem ausgedruc kten Online Antrag bzw. auf 
Ihrem Zulassungsbescheid.   
Bitte reichen Sie die Unterlagen vollständig ein, nur so kann Ihr Antrag zeitnah bearbeitet 
werden. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nr. 0921 55 5256 zur 
Verfügung. 
 
 
 

1. Ausgedruckter, unterschriebener Online-Antrag 
nicht für:  zulassungsbeschränkte Studiengänge, die Bachelor-Studiengänge WIng, 
IWE, Economics, Gesundheitsökonomie sowie die Masterstudiengänge BWL und 
Gesundheitsökonomie: bitte beachten Sie die Informationen zur Einschreibung auf 
Ihrem Zulassungsschreiben   

 
 

2. Hochschulzugangsberechtigung  
(idR Abiturzeugnis) in amtlich beglaubigter Kopie  

 
 

3. Wenn Sie bereits an einer Hochschule eingeschrieben waren: 
Studienverlaufsbescheinigung oder Studienbescheinigung über das zuletzt studierte 
Semester (die Hochschul- und Fachsemester müssen angegeben sein) 

 
 

4. Nachweis über die studentische Krankenversicherung: 
- Bei gesetzlicher Krankenversicherung: 
Bitte wenden Sie sich an Ihre Krankenkasse und fordern einen Nachweis Ihrer 
Krankenversicherung für die Einschreibung bei der H ochschule  (idR. 3-teilig) 
an. Eine Kopie der Versicherungskarte o.ä. ist nicht ausreichend! 
 
- Bei privater Krankenversicherung: 
Bitte wenden Sie sich an eine gesetzliche Krankenkasse und fordern eine 
Bescheinigung der Befreiung von der gesetzlichen Ve rsicherungspflicht an. Mit 
dem Nachweis Ihrer privaten Krankenversicherung ist die Einschreibung nicht  
möglich! 

 
 

5. Evtl. Nachweis der bestandenen Eignungsprüfung  
je nach Studiengang 

 
 

6. Bei Einstufung in ein höheres Semester: 
Einstufungsbescheid vom zuständigen Prüfungsamt  

 
 

Studierendenkanzlei 
Öffnungszeiten: 
Mo.,Di.,Do.,Fr. 9.00 - 12.00 Uhr 
Mittwoch 9.00 - 15.30 Uhr 
 
Telefon: 0921 / 55 – 52 56 
Telefax: 0921 / 55 – 84 5346 

E-Mail: studierendenkanzlei@uni-bayreuth.de 
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7. Personalausweis oder Reisepass in einfacher Kopie 
 

 
8. Passfoto (digitales Foto nicht möglich!) 

 
 

9. Für Masterstudiengänge zusätzlich: 
Zeugnis des ersten Hochschulabschlusses in amtlich beglaubigter Kopie (soweit 
schon vorhanden), 
Genehmigung/Zulassung zur Einschreibung vom Vorsitzenden des zuständigen 
Prüfungsausschusses (für alle  Masterstudiengänge erforderlich!) 

 
 

10. Für Promotionsstudium zusätzlich: 
Zeugnis des Hochschulabschlusses (Diplom od. Master )  in amtlich beglaubigter 
Kopie, 
Doktorvaterbescheinigung 

 
 

11. Evtl. Nachweis DSH-Prüfung bzw. DSH-Befreiung 
 
 

12. Nachweis über den bezahlten Semesterbeitrag:  
z.B. Kopie des Kontoauszuges, abgestempelter  Überweisungsbeleg, 
Überweisungsbeleg vom Online Banking 
Informationen zur Höhe des Semesterbeitrags und zur Überweisung können Sie auf 
unserer Website einsehen: 
http://www.uni-
bayreuth.de/studierende/studierendenkanzlei/einschreibung/einschreibung-
beitraege/index.html 
Den anzugebenden Verwendungszweck  erhalten Sie mit dem Ausdruck des Online 
Antrags bzw. auf Ihrem Zulassungsbescheid 
 
Wichtig:   
Befreiung von den Studiengebühren 
Wenn Sie einen Antrag auf Befreiung von den Studiengebühren stellen können, 
reichen Sie den entsprechenden Antrag mit allen erforderlichen Anla gen direkt  
mit den Einschreibeunterlagen ein. In diesem Fall überweisen Sie nur den 
Studentenwerksbeitrag inkl. Semesterticket und legen hierfür einen 
Überweisungsbeleg bei. Informationen zu mögl. Befreiungsgründen sowie die 
Anträge finden Sie auf unserer Website: 
http://www.uni-
bayreuth.de/studierende/studierendenkanzlei/studienbeitraege/index.html 
 
 
KfW-Studienbeitragsdarlehen 
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Studienbeitragsseite unter Punkt F: 
http://www.uni-
bayreuth.de/studierende/studierendenkanzlei/studienbeitraege/index.html 
 
 

 
 

 

 


